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Sehr geehrter Herr Ackermann! 
 
In obiger Sache hatten wir am 2.7.2008 für den NABU-Landesverband RLP Stellung genommen. 
Inzwischen haben wir Kenntnis von uns damals nicht bekannten Sachverhalten erlangt, die uns zu 
einer ergänzenden Stellungnahme veranlassen. Wir bitten diese ergänzende Stellungnahme der 
vorigen hinzuzufügen. 
 
I. Einbringen von Fremdmassen 
 
Laut unbefristetem Sonderbetriebsplan dürfen unbelastete Baureststoffe in die Grube eingebracht 
werden. Dabei kam es in der Vergangenheit zur Freisetzung von Deponiegasen, die umfangreiche 
hydrologische Untersuchungen und weitere Maßnahmen erforderlich machten. Dass bei diesen 
Vorgängen möglicherweise unrechtmäßiges Handeln im Spiel gewesen sein könnte, ging aus den 
uns zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht hervor. 
 
Genau dies scheint aber der Fall gewesen zu sein. Einem Zeitungsbericht im Trierischen Volks-
freund vom 30.7.2009 zufolge, wurde der Grubenbetreiber wegen „unerlaubten Umgangs mit ge-
fährlichen Stoffen“ zu einer Geldbuße verurteilt. Dieser Vorgang gibt uns Anlass, nachdrücklich 
die Einstellung des Einbringens jeglicher Fremdmassen in den Tagebau zu fordern und den unbe-
fristet geltenden Sonderbetriebsplan diesbezüglich aufzuheben. 
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II. Aufschüttung aus geschreddertem Plastikmaterial 
 
In unserer Stellungnahme hatten wir darauf hingewiesen, dass entgegen den Festsetzungen des 
Sonderbetriebsplanes auch offensichtlich nichtmineralische Stoffe eingebracht worden waren. Wir 
hatten dies im nachstehenden Bild 4 dokumentiert. Die dort zu sehende Aufschüttung könnte man 
für Splitt halten. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um geschreddertes Plastikmaterial.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Kurze Zeit nach Abgabe unserer Stellungnahme am 2.7.2008 ereigneten sich im Tagebau Vorgän-
ge, die wir uns bis heute noch nicht erklären können. Am 11.7.2008 fanden wir die bis dahin mo-
natelang durch schwere Gesteinsbrocken verschlossene Zufahrt zum Tagebau offen vor. Irgendei-
ne Abbautätigkeit war nicht im Bruch festzustellen. Wohl aber gab es Spuren an der Plastikgranu-
lataufschüttung, aus denen zu ersehen war, dass ein Teil des Materials abgefahren worden war 
(Bild 9). Der dazu erforderliche Radlader befand sich als einziges Fahrzeug in der Grube. 
 
Am 9.8.2008 erschien der Bruch auf den ersten Blick wieder in dem früheren monatelangen Ruhe-
zustand. Der Radlader war weg und am Eingang blockierten wieder dicke Gesteinsbrocken die 
Zufahrt. Die Aufschüttung des Plastikgranulats hatte sich jedoch verändert. Das Material war of-
fensichtlich vollständig abgefahren worden. Stattdessen befindet sich seitdem an dieser Stelle in 
gleicher Höhe und Ausdehnung eine Aufschüttung aus Bauschutt (Bild 10). 
 
 
 



- 3 - 
 
 
 

 
 
 
 
III. Ausblühungen 
 
In einem anderen Zusammenhang hatten wir darauf hingewiesen, dass wir in Abstimmung mit der 
SGD Nord das Vogelschutzgebiet Vulkaneifel und die übrigen Brüche des Landkreises Vulkanei-
fel auf das Vorkommen von Uhus hin überprüfen. Von daher kennen wir das Aussehen unter-
schiedlichster Lavagruben sehr gut und im folgenden Punkt ist der Fuchskopf auffallend. Wenn auf 
der untersten Sohle das dort angesammelte Wasser im Sommer verdunstet, sind eigenartige Aus-
blühungen zu sehen. Sie überziehen die auf dem Boden liegenden Steine und markieren ganz deut-
lich den früheren Wasserstand. Derartige Ausblühungen kennen wir aus keiner anderen Lavagrube. 
Die Gründe für diese Erscheinungen sind uns nicht bekannt. Wir haben die Ausblühungen in den 
Bildern 11 und 12 dokumentiert. 
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 gez. Felten 


